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Wendung der HZ l35, 136 Nr. 1 a. e., 154 des Vereinszoll­
gesetzes vvm 1. Juli 1869 (Bundesgesetzblatt Seite 317) zu 
Strafe vernrtheilt, weil er ein von ihm in den Zollverein 
eingeführtes Gemisch von Olivenöl und Baumwollsamenvl als 
reines Olivenöl Italienischer Provenienz znr zollfreien Einfuhr 
nach erfotgter Denatnrirnng deklarirt hat, beziehungsweise hat 
deklariren lassen, während das fragliche Gemisch überall kei­
nerlei Zollfreiheit zu beanspruchen, vielmehr in Gemäßheit der 
Vorbemerkung 3 1, Absatz 2 und der Anmerkung 3 zu der 
Position „fette Oele" auf Seite 258 des amtlichen Waaren- 
verzeichnisses den für Olivenöl schuldigen Eingangszoll zu ent­
richten hatte. Insoweit erscheint die Gesetzesanwendnng frei 
von Rechtsirrthnm und die vom Angeklagten hiergegen erho­
bene, jeder weiteren Begründung ermangelnde Beschwerde ver­
fehlt. Streitig und zweifelhaft bleibt hierbei nur die Frage, 
ob, wie die Staatsanwaltschaft verlangt, das fragliche Gemisch 
nach dem für Olivenöl in Fässer bestehenden Satze des Ge­
neraltarifs 8ud 26 d mit 10 Mark pro 100 Kilogramm (Reichs­
gesetzblatt 1885 Seite 145), oder, wie das angefochtene Urt­
heil annimmt, nach der durch den deutsch-italienischen Han­
delsvertrag vom 4. Mai 1883 Tarif ^ (Reichsgesetzblatt Seite 
118) für Olivenöl Italienischer Provenienz festgesetzten Position 
des Vertrags tarifs mit 4 Mark pro 100 Kilogramm zu 
verzollen und hiernach die Defraudationsstrafe zu berechnen ist. 
Obwohl nicht verkannt werden soll, daß die von der Vorin- 
stanz vertretene Auffassung Gründe der Billigkeit für sich zu 
haben scheint, so sprechen doch überwiegende Momente für den 
Standpunkt der Revision. Die, Kraft besonderer internatio­
naler Stipnlationen, den sogenannten Vertragsstaaten bewillig­
ten Tarife sind Ansnahmetarife, und als solche im engsten 
Sinne auszulegen. Wenn beispielsweise der deutsch-italienische 
Vertragstarif vom Jahre 1883 zu Gunsten Italiens nur 22 
einzeln aufgerührte Artikel, zu Gunsten Deutschlands sogar 
nur 4 dergleichen privilegirt, und bei Oel im Tarif noch be­
sonders unterschieden wird zwischen „Speiseöl in Flaschen oder 
Krügen" und „Olivenöl in Fässern," so darf angenommen 
werden, daß die kontrahirenden Staaten hiermit genau den 
Umfang der einander einzuräumenden Zollvergünstigungen be­
grenzt haben wollten. In Ermangelung jedes sonstigen im 
fraglichen Handelsverträge vorfindlichen Vorbehalts muß fer­
ner vorausgesetzt werden, daß wie das Schlnßprotokoll zn dem 
neueren Handelsverträge vom 6. Dezember 1891 ausdrücklich 
bestimmt (Neichsgesetzblatt 1892, Seite 178), die Anslegnng

der einzelnen Positionen der Autonomie desjenigen Staates, 
welcher den Eingangszoll zu erheben hat, überlassen ist. Strei­
tigkeiten über die Anwendung und Anslegnng der Vertrags­
bestimmungen können, so longe das im Schlnßprotokoll gewünsch­
te Schiedsgericht nicht konstitnirt ist, nur aus internationalem 
Wege ihre Erledigung finden. Hält man dies fest, so erge­
ben sich hieraus zwei Folgerungen. Deutschland hat Italien 
gegenüber lediglich für des letzteren Olivenöl als Itali­
enisches Erzengniß den niedrigen Zollsatz von 4 Mark pro 
loO Kilogramm eingeräumt. Unter „Olivenöl" kann man 
nur reines Olivenöl verstehen, nicht irgend welche Mischun­
gen, welche irgend welche Bestandtheile von Olivenöl mit ent­
halten. Solche Gemische stallen von vorne herein nicht un­
ter den Vertragstarif, sondern zweifellos unter den General­
tarif und dessen „Vorbemerkung" 3 1, Absatz 2, beziehungs­
weise Anmerkung 3 8nd Position 26 des Waarenverzeichnisfes 
Znm Zweiten aber darf gefolgert werden, daß auch das in 
einem derartigen Gemisch enthaltene Italienische Olivenöl 
schlechthin außerhalb des Vertagstarifs liegt, und das 
Gemisch, ohne jede Rücksicht auf die Herkunft der einzelnen 
Slvffe, ausschließlich nach dem durch den Generaltarif für 
den höchstbestenerten Bestandtheil festgesetzten Eingangszoll zn 
tarifiren ist. Vorliegenden Falls handelt es sich um ein Ge­
menge, welches Banmwollsamenöl und Olivenöl im Verhält- 
von 5: 1 enthielt. Es ist klar, daß dieses zu ^ aus Baum- 
wollsamcnöl — voraussichtlich nicht Italienischen Ursprungs 
— bestehende Gemenge weder formell, noch materiell bean­
spruchen kann, als „Olivenöl" Italienischer Provenienz behan­
delt zu werden. Daß Banmmollsamenöl zufällig nach dem 
Generaltarif denselben Eingangszoll von 4 Mark zu enricht- 
ten hat, wie Italienisches Olivenöl, ändert an der Erwägung 
Nichts, daß sich anderweite Mischungen von Olivenöl und 
anderen Substanzen denken lassen, in denen die einer gerin­
gen Quantität Italienischen Olivenöls zugesetzte Substanz 
nach dem Generaltarif oder einem anderweiten Vertragstarif 
einen höheren Eingangszoll zn tragen hat, als vertragsmä­
ßig das Italienische Olivenöl entrichtet. Es ist nicht abzusehen, 
nach welchen Grundsätzen hiernach Deutschland verpflichtet sein 
sollte, derartige Gemenge unter nnsichern Vergleichungeu der 
Tarifsätze verschiedener Vertragstarife und des Generaltarifs 
irgendwie günstigcr zu behandeln, als es der Generaltarif vor­
schreibt. __________

persönliche Pienstverßättnisse der Ueamlen
Erlaß des Kgl. Pr. Finanz-Ministers 
ck. ä Berlin, den 12. April 1892 III 1186.

Euer Hochwohlgeboren lasse ich bierbei einen Abdruck der 
durch Allerhöchsten Erlaß Seiner Majestät des Kaisers und 
Königs vom 14. Dezember v. I. genehmigten Bestimmungen, 
betreffend die Anrechnung der Mllitärdienstzeit auf das Dienst­
alter der Civilbeamten zur Nachricht und entsprechenden Be­
achtung zugehen.

Ich bemerke dabei Folgendes:
1. Die Bestimmung unter Ziffer 2 wird auf die Snbal- 

ternbeamten der Verwaltung der indirecten Steuern keine An­
wendung finden, da die znvorige Ableistung des Militär­
dienstes als Bedingung für die Annahme als Stener-Snper- 
numerar festgesetzt ist und der Fall, daß ein Beamter infolge 
der Erfüllung der Dienstpflicht die Befähigung znr Beklei­
dung des Amtes im Civildienste später erlangt, ausgeschlossen 
ist. Mit Rücksicht hierauf bleibt es auch ferner bei der durch 
die Verfügung vom 28. Mai 1887 — 111 4346 — getrof­
fenen Bestimmung, wonach das Diensialter derjenigen Snper- 
nnmerare, denen die Annahme ohne znvorige Ableistung des 
Militärdienstes ausnahmsweise gestattet wird, sowie derjenigen, 
die zwar unter der Bedingung der nachträglichen Ableistung

jenes Dienstes angenomme i. demnächst aber vom Militär­
dienste befreit bleiben, nicht vom 'Tage der Vereidigung als 
Snpernnmerar. sondern um ein Jahr später zn bestimmen ist.

2. Da die Militäranwärter ihre erste Anstellung bei der 
Verwaltung der indirecten Steuern als Grenzaufseher oder 
als Unterbeamte zn erhalten pflegen, so wird die Bestimmung 
unter Ziffer 3 nur in denjenigen seltenen Fällen znr Anwen­
dung zn bringen sein, wo bei Besetzung etatmäßiger Kanz- 
listenstellen auf Personen zurückgegriffen wird, die der Mili­
tärpflicht genügt haben und in der Kanzlistenstelle ihre erste 
etatmäßige Anstellung finden.

3. Auf Grenz- oder Steneranfseher finden die Bestimmun­
gen ebensowenig, wie auf Unterbeamt«' Anwendung.

Bestimmung betreffend die Anrechnung der Militänd.enst- 
zeit auf das Dienstalter der Civilbeamten.

1. Den höheren Beamten, bei denen die Fähigkeit der 
Bekleidung ihres Amtes von dem Bestehen einer Prüfung ab­
hängt, wird bei Bestimmung des Dienstalters, sofern dieselbe 
gemäß dem Zeitpunkte des Bestehens der Prüfung zn erfolgen 
hat, die Zeit, welche sie während ihrer Studienzeit oder ihres 
Vorbereitungsdienstes in Erfüllung der activen Dienstpflicht


